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11.12.2014 

Pressemitteilung 

 

Weihnachtsgeschenk für den Datenschutz! 
 

Etwas verfrühte Weihnachtsbescherung: Heute hat der Europäischer Gerichtshof im 

Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens über die Auslegung von Art. 3 Abs. 2 

der Richtlinie 95/46 EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr bestätigt, dass auf eine 

privat betriebene Videoüberwachungsanlage unter bestimmten Voraussetzungen die 

Europäische Datenschutzrichtlinie und damit das insoweit gleichlautende  

Bundesdatenschutzgesetz anwendbar ist. 

 

Bereits in der Presseerklärung vom 23.07.2014 „Videogaga: Europäischer 

Perspektivenwechsel“ hat der TLfDI auf die Rechtssache C-212/13 beim EuGH und 

den damit verbundenen Perspektivenwechsel hingewiesen. Gegenstand war eine 

privat betriebene Videoüberwachungsanlage, die zum Schutz eines 

Privatgrundstücks auch Teile des öffentlich zugänglichen Raums aufgezeichnet 

hatte. 

 

Heute hat der EuGH klargestellt:  Jede Videoüberwachung, die nicht ausschließlich 

auf die private Sphäre (z. B. Grundstück, Familienangehörige) des Betreibers 

gerichtet ist, etwa, weil sie öffentlich zugänglichen Raum erfasst, fällt in den 

Anwendungsbereich der Europäische Datenschutzrichtlinie und damit in den des 

Bundesdatenschutzgesetzes; sie ist damit nur unter den dort geregelten 

Voraussetzungen zulässig. 

 

Der TLfDI freut sich, dass seine bereits seit mehreren Jahren vertretene 

Rechtsauffassung durch den EuGH bestätigt wurde. Für Thüringen bedeutet dies, 

dass der TLfDI weiterhin an seiner Kontrollpraxis festhalten und die Rechtmäßigkeit 

von privat betriebenen Videoüberwachungsanlagen als zuständige Aufsichtsbehörde 

prüfen wird. Und: Der TLfDI kann damit BürgerInnen, die von solchen 

Videoaufnahmen betroffen sind, weiterhin unterstützen – ein guter Tag für den 

Datenschutz und die Privatsphäre!  
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